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Anspruch auf den vierten Theil der er¬

kannten Strafgelder . .

ö ) Für die Besichtigung einer Stute beglei¬

chen dem Thierarzte 12 Gr . Cour . , für

den Attest 6 Gr . Cour , ( zusammen

18 Gr . Cour . )

e) Die Thierarzte , welchen , bey Verlust

ihrer Concesston , die gewissenhaf¬

teste Ertheilung  solcher Gesund¬

heits - Atteste  nach vorangegangener Be¬

sichtigung zur Pflicht gemacht wird , müs¬

sen über dieselben ein ordentliches Jour¬

nal führen , mit Bezeichnung des Alters,

der Farbe und Abzeichen der Stuten.

§ ) Der Mili tair - Commission - Be¬

kanntmachung vom 27 »Zan.  1821.

xudl , Febr . 1 . e . s.

Seine Herzogliche  Durch lau chtbetr . dirLusht-

haben vermöge Höchsten Rescripts vom 2o . d. ^ "b^rwehr-

M . zu verfügen geruhet , daß die Ergänzung Mannschaft für

des Herzoglichen Infanterie - Regiments we- das Lahr »8»».

gen der bis zum i . May  1821 . gesetzmäßig

zu entlastenden Mannschaft aus der Elaste der

im Jahre 1800 . im Herzogthum Oldenburg

und der Herrschaft Zever gcbornen Wehrpflich¬

tigen nach den bestehenden Anordnungen vor-

gcnommen werden soll.

Mit Beziehung auf diese bekannten Ver-



fügungen , wobey die genaue Befolgung der
Kon der Militakr - Commission unrerm ig.
Dec . v . Z . erlassenen Vorschriften dringend
empfohlen wird , werden daher die Herzogli¬
chen Aemter bemühet seyn , auch die bevorste¬
hende Aushebung nach Möglichkeit zu beför¬
dern.

Solchemnach ist daher von den Aemtern
die Loosung der Wehrpflichtigen fordersamst
Vvrzunehmen , und sind die Lasten mit den ab¬
zuhaltenden Reckamalions - Protocollen vor
dem 12 . Februar 1821 . an die Milftair-
Commifsion einzusenden , damit die Districts-
Commissivn im Monat Marz in THörigkeit
treten und die Aushebung der dienstpflichtigen
Mannschaften im Monat April hteselbst zur
Ausführung gebracht werden kann.

Alle im Aahre 1800 . geborne Wehr¬
pflichtigen , ungleichen diejenigen , welche bey
der vorigjährigen Aushebung von der Di¬
strikts - Commission in , Reserve gestellt sind,
wie auch solche Wehrpflichtige , welche seit
den vorhergehenden Jahren noch ihrer Dienst¬
pflicht sich entzogen haben , werden daher ernst¬
lich aufgefordert , ihrer Wehrpflichtigkeit wohl
eingedenk zu seyn und derselben die schuldige
Folge zu leisten , widrigenfalls solche zu ge¬
wärtigen haben , daß die geschlichen Strafen
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